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Ihre GZIvom 

Das Bundeskanzleramt - Sektion VI nirrrnt zu dem mit do. Schreiben van 

29. Feber 1988, GZ 68 217/48-15/87, übermittelten Entwurf einer Novelle 

zum Bundesgesetz über die Studienrichtung Medizin wie folgt Stellung: 

Zu Art. I Z 5 (§ 12 Abs. 2): 

1. Die Mdglichkei t der Absol vierung eines Teiles (maximal 4 WOChen) der 

Pflichtfamulatur in Lehrpraxen ist grundsätzlich zu begrüßen; es 

wird allerdings angeregt, auch eine Pflichtfarrulatur in Lehrambula

torien gern. § 7a Abs. 1 Ärztegesetz 1984, BGBl.Nr~ 373/1984, Ld.F. 

BGBI.Nr. 314/1987, zu ermöglichen. 

2. Bei der Zi tierung des Ärztegesetzes wäre die derzeit gel tende Fassung 

anzugeben. 

Unter Bedachtnahme auf die Ausführungen unter 1. und 2. könnte daher § 12 

Abs. 2 wie folgt lauten: 
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"(2) Wird eine Famulatur nicht an den in Abs. 1 genarmten Kliniken bzw. Kran

kenanstal ten, jedenfalls aber an Ausbildungsstätten im Sinne der §§ 6 Abs. 1 

oder 6a Abs. 1, in Lehrpraxen gern. § 7 Abs. 1 oder Lehrarri>ulatorien gemäß 

§ 7a Abs. 1 des Ärztegesetzes 1984, BGBl.Nr. 373/1984, Ld.F. des Bundes

gesetzes BGBl.Nr. 314/1987 absolviert, so kann sie von der zuständigen aka

demischen aeftörde angerechnet werden; die Fanulatur in einer Lehrpraxis 
·!,'"I.lt !AJdI\o 

oder ;Ln einem Lehrambulatoriun kann bis zun Au3l'laß von vier Wochen ange-

rechnet werden." 

Abschließend wird angeregt, die Neuerung,einen Teil der in Lehrpraxen oder 

Lehrambulatorien absolvierten Pflichtfamulatur anzurechnen, im Vorblatt 

bzw. den Erläuterungen ausdrücklich anzuführen. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme wurden dem Präsidium des National

rates übermittelt. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

Cij;~)~ 

31. März 1988 

Für den Bundesminister 

für Gesundheit und öffentlicher Dienst: 

Liebeswar 
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